
So beugt Richter Ellinger das Recht

Es ist nicht davon auszugehen, dass Behandlungsfehler vorliegen?

Zum „Gutachten“ von Herrn Schröder schreibt Dipl. Psychologin Eva Schwenk folgendes:

Ferner merkt sie an:

Auch Dipl. Psychologe Martin Urban spricht von Behandlungsfehlern:



Zum Thema „Nebenwirkungen von Neuroleptika“ schreibt Richter Ellinger folgendes:

Interessant. Wenn also nach gabe des Medikaments Taxilan gegen medikamentös bedingte
extrapyramidale Störungen die bei diesem Neuroleptikum typischen Nebenwirkungen gelindert
werden, ist dies der Beweis dafür, daß diese Nebenwirkungen nicht von dem Neuroleptikum
verursacht werden?

Hier nochmal der entsprechende Auszug aus der original-Behandlungsakte:

„Seine Medikamente nimmet er ein... Klagt über extreme Müdigkeit, Schwindelgefühl und
Benommenheit... Um 16 Uhr klagt Pat. Über Atemnot und Schluckbeschwerden, erhielt auf
Anordnung 1 Tbl. Akineton.“

Schauen wir uns einmal an, was Dipl. Psychologe Martin Urban dazu schreibt:



Und hier die Fieberkurve:

Ist die Körpertemperatur am 31.3.1998 wirklich nicht angestiegen?

Laut Richter Ellinger hätte es auch keine Zwangsbehandlung mit Neuroleptika
gegeben:

Schauen wir uns mal an, was in der original Behandlungsakte steht:

Hier steht „bei Verweigerung der Medikation Ciatyl-Z Acuphase 1-malig.“ Eine
zwangsweise Verabreichung einer starken Neuroleptika-Spritze bei Verweigerung der
oralen Einnahme eines weniger starken Neuroleptikums ist also weder Nötigung noch
Zwang? Und dieser Akteneintrag existiert nach Meinung von Richter Ellinger natürlich
auch nicht.

Schauen wir uns einmal an, was Dipl. Psychologe Martin Urban dazu schreibt:



Nach Meinung von Richter Ellinger stimmt es auch nicht, dass die Großmutter des Klägers
auf Zwangsbehandlung ihres Enkels mit Neuroleptika bestand. Aber am 9.3.1998 wurde
folgendes über ein Telefonat der Großmutter des Klägers mit der Psychiatrie notiert:

Über einen angeblichen Klinikaufenthalt im Jahre 1992/93 behauptet Richter Ellinger
folgendes:

Tatsächlich fand hier eine Untersuchung statt, die aber zu folgendem Ergebnis kam:

Trotzdem behauptet Richter Ellinger, der Kläger sei damals in Tübingen schon einmal
wegen einer Psychose behandelt worden.


